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Text 

§ 1485. (1) In Rücksicht der in dem § 1472 begünstigten Personen werden, wie zur Ersitzung, also 
auch zur Verjährung, vierzig Jahre erfordert. 

(2) Die allgemeine Regel, daß ein Recht wegen des Nichtgebrauches erst nach Verlauf von dreißig 
oder vierzig Jahren verloren gehe, ist nur auf diejenigen Fälle anwendbar, für welche das Gesetz nicht 
einen kürzeren Zeitraum ausgemessen hat (§ 1465). 


